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Die völkerrechtliche Vertretung des Bundes 
liegt beim Bundespräsidenten#, der von  
der Bundesversammlung mit absoluter 
Mehrheit auf fünf Jahre gewählt wird.  
Die Bundesversammlung besteht aus den 
Bundestagsabgeordneten und einer  
gleichen Anzahl von Mitgliedern, die von  
den Landesparlamenten gewählt werden.

Legislative 

Oberstes gesetzgebendes Organ ist der 
Deutsche Bundestag, dessen Abgeordnete 
alle vier Jahre in allgemeiner, freier, gleicher  
und geheimer Wahl unmittelbar vom Volk 
gewählt werden. 

Durch den Bundesrat, der das föderative 
Element im Staatsaufbau verkörpert,  
wirken die Länder an der Gesetzgebung mit. 
Im Gesetzgebungsverfahren ist je nach Art  
des Gesetzes seine Zustimmung erforderlich 
oder zumindest sein Einspruch möglich. 

Judikative 

Die Ausübung der rechtsprechenden Gewalt 
liegt bei den Gerichten der Länder, den 
Bundesgerichten und dem Bundesverfassungs-
gericht. Dieses gilt als Hüter des Grund
gesetzes und besteht aus zwei Senaten mit  
je acht Richtern#. Sie werden je zur Hälfte 
vom Bundestag und vom Bundesrat gewählt. 

Exekutive 

Auf Vorschlag des Bundespräsidenten#  
wählt der Bundestag mit den Stimmen  
der Mehrheit seiner Mitglieder den Bundes-
kanzler#. Die vom Bundeskanzler# aus
gewählten Mitglieder der Bundesregierung 
werden auf seinen#Vorschlag vom Bundes-
präsidenten# ernannt oder entlassen. 

Der Bundeskanzler# bestimmt die Richtlinien 
der Politik. Er# kann nur durch ein soge
nanntes Misstrauensvotum abgewählt  
werden, dann nämlich, wenn der Bundestag 
mit der erforderlichen Mehrheit einen neuen 
Bundeskanzler# wählt. 

Die Ausübung staatlicher Gewalt hat das Grundgesetz besonderen Organen anvertraut: 
der vollziehenden Gewalt (= Exekutive), der Gesetzgebung (= Legislative) und der Rechtsprechung (= Judikative). 
In ihrer Gesamtheit verkörpern sie die rechtstaatliche, demokratische und bundesstaatliche Ordnung des Grundgesetzes.

— Die Verfassungsorgane der Bundesrepublik Deutschland

*  Mitglieder des Bundestages
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Verfassungsorgane und 
Volkssouveränität

➼ 1.	Verbinde die sechs Verfassungsorgane in der unten stehenden Tabelle mit den dazu gehörigen Umschreibungen
und ordne die Fotos zu.

➼ 2.	Welches Verfassungsorgan wird direkt vom Volk gewählt? Ergänze Ziffer und Namen.

Direkt gewählt wird Nr.    :

➼ 3.	 Immer, wenn die Wahl des Bundespräsidenten# ansteht, werden Forderungen laut, dass auch dieses Amt direkt
vom Volk gewählt werden soll. Was denkt ihr darüber?

Organisiert dazu eine Pro-Contra-Debatte. Berücksichtigt dabei auch die Aufgaben und Rechte des Bundespräsidenten# 
nach dem Grundgesetz. Verwendet zur Recherche in einer html- oder Text-Datei des Grundgesetzes die Suchfunktion  
eures Browsers oder eures Textverarbeitungsprogramms. Welche Folgen hätte eine Direktwahl z.B. für das mögliche Amts
verständnis des Bundespräsidenten#?

— Tipp:   In der Methoden-Kiste werden verschiedene Diskussionsmethoden – wie beispielsweise die Pro-Contra-Debatte – erklärt: 
www.bpb.de/36913.  

— Was ist was?

Bild Nr.	 Verfassungsorgane	 Umschreibung / Definition

Bundestag

Bundesregierung

Bundesrat

Bundesverfassungsgericht

Bundespräsident

Bundes- 
versammlung

Hüter des Grundgesetzes

Staatsoberhaupt der Bundesrepublik Deutschland

Wahlgremium, das das Staatsoberhaupt wählt

Volksvertretung der Bundesrepublik Deutschland

Das mit der Leitung des Staates beauftragte Verfassungsorgan

Bundesorgan, durch das die Bundesländer bei der 
Gesetzgebung und Verwaltung des Bundes mitwirken

1

4

2

5

3

6

http://www.bpb.de/36913
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